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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1991

Norm

AngG §27 Z1 E1a. AngG §27 Z1 E1c

Rechtssatz

Fällt dem Angestellten nur fahrlässige Gefährdung betrieblicher Interessen zur Last, dann ist das Verhalten nicht dem

ersten, sondern dem dritten Tatbestand des § 27 Z 1 AngG zuzuordnen.
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Schlagworte

SW: Untreu, Vertrauensunwürdigkeit, Ende, Beendigung, vorzeitige Auflösung, wichtiger Grund, Entlassungsgrund,

Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis, Fahrlässigkeit, Versehen, Verschulden, Vertrauensverwirkung
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